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Technische Regeln 
für  

Arbeitsstätten 
Verkehrswege ASR A1.8 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedi-
zin und Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.  

Sie werden vom 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsa-
men Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A1.8 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der Ver-
ordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber 
davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den 
gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.  
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1 Zielstellung 

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von 
Verkehrswegen in § 3a Absatz 1 und § 4 Absatz 4 sowie der Nummern 1.8, 1.9, 1.10 und 1.11 
des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung. 

2 Anwendungsbereich 

Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Verkehrswegen inklusive Treppen, 
ortsfesten Steigleitern und Steigeisengängen, Laderampen sowie Fahrsteigen und 
Fahrtreppen. Sie gilt nicht für Zu- und Abgänge in, an und auf Arbeitsmitteln im Sinne von 
§ 2 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung und für Fahrzeuge sowie dazugehörige 
Anhänger, die für die Beförderung von Personen und den Gütertransport bestimmt sind.  

Diese ASR findet keine Anwendung auf Steigeisen, Steigeisengängen und Steigleitern an 
Hausschornsteinen, die ausschließlich als Angriffswege für die Feuerwehr dienen.  

Hinweise: 
1. Sofern entsprechende Gefährdungen vorliegen, ist diese ASR insbesondere in Verbindung 
mit folgenden ASR anzuwenden: 
a) ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“, 
b) ASR A1.5 „Fußböden“, 
c) ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen“, 
d) ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ und 
e) ASR A3.4 „Beleuchtung“. 

2. Für die barrierefreie Gestaltung der Verkehrswege gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestal-
tung von Arbeitsstätten“, Anhang A1.8: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.8 „Verkehrs-
wege“. 
3. Für spezielle Funktionsgebäude und Personengruppen, z. B. Kindertageseinrichtungen, 
sind abweichende Anforderungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln. 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Verkehrswege sind für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr (personengesteuert 
oder automatisiert) oder für die Kombination aus beiden bestimmte Bereiche in Gebäuden 
oder im Freien auf dem Gelände eines Betriebes oder auf Baustellen. Dazu gehören insbe-
sondere Flure, Gänge einschließlich Laufstege und Fahrsteige, Bühnen und Galerien, Trep-
pen, ortsfeste Steigleitern, Steigeisengänge und Laderampen. Verkehrswege sind keine Ar-
beitsplätze. Auf Verkehrswegen können jedoch temporär Arbeitsplätze eingerichtet werden. 

Hinweis: 
Nicht ortsfeste Leitern sind keine Verkehrswege im Sinne der ASR A1.8. Der Einsatz von Lei-
tern als Zugang zu/Abgang von Arbeitsplätzen wird in der TRBS 2121 Teil 2 betrachtet. 

3.2 Gänge zu Betriebseinrichtungen ohne Begegnungsverkehr sind Verkehrswege, 
die dem ungehinderten Zutritt zur Nutzung von Betriebseinrichtungen (z. B. Heizungen, Fens-
ter, Elektroversorgung) dienen.  

3.3 Gänge zur Instandhaltung sind Verkehrswege, die ausschließlich der Wartung, In-
spektion, Instandsetzung oder Verbesserung der Arbeitsstätten oder ortsfester Arbeitsmittel 
zum Erhalt des baulichen und technischen Zustandes dienen. 

Hinweis:  
Dieses betrifft Zugänge zu Arbeitsmitteln, aber nicht Gänge auf oder innerhalb des Arbeits-
mittels. 
3.4 Lagereinrichtungen sind ortsfeste sowie verfahrbare Regale und Schränke. 
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3.5 Schmalgänge sind Verkehrswege für kraftbetriebene Flurförderzeuge in Regalanla-
gen ohne beidseitigen Randzuschlag von jeweils mindestens 0,50 m zwischen den am wei-
testen ausladenden Teilen der Flurförderzeuge einschließlich ihrer Last und festen Teilen der 
Umgebung. Ausgenommen sind Gänge von Einfahrregalen. Ein Einfahrregal ist ein Regalsys-
tem, das eine Art Blocklagerung ermöglicht, in dem mehrere Paletten hintereinander und über-
einander gelagert werden, wobei diese auf mit den Stützen verbundenen Auflageschienen ab-
gesetzt werden. Die Flurförderzeuge fahren dabei in die Regalgassen ein. 

3.6 Fahrzeuge im Sinne dieser Regel sind z. B.:  

1. Kraftwagen oder -räder für die Personenbeförderung und den Lastentransport, 

2. Flurförderzeuge, ausgenommen manuell zu bewegende Flurförderzeuge (z. B. Hand-
gabelhubwagen, Sackkarre), 

3. kraftbetriebene fahrbare Arbeitsmaschinen und Arbeitseinrichtungen und 

4. manuell betriebene Fahrzeuge (z. B. Fahrräder). 

3.7 Treppe ist ein fest mit dem Bauwerk verbundenes, unbewegbares Bauteil, das min-
destens aus einem Treppenlauf besteht. 

3.8 Treppenlauf ist die ununterbrochene Folge von mindestens drei Treppenstufen (drei 
Steigungen) zwischen zwei Ebenen. Die oberste Stufe ist Teil der Austrittsebene. 

3.9 Hilfstreppen sind Treppen mit einem Steigungswinkel von 36° bis 45°. Sie führen zu 
gelegentlich genutzten Bereichen, z. B. Laufstegen, Arbeitsbühnen, Arbeitsgruben. 

3.10 Temporäre Bautreppen sind ein- oder mehrläufige Treppen, die ausschließlich im 
Zuge von Bauarbeiten errichtet und benutzt werden. 

Hinweis: 
Gerüsttreppen und Treppentürme sind Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverord-
nung (TRBS 2121 Teil 1) und werden daher hier nicht erfasst. 

3.11 Zwischenpodest (Ruhepodest) ist der Treppenabsatz zwischen zwei Treppenläufen. 

3.12 Steigeisen sind einzelne, vorwiegend an senkrechten Bauteilen fest angebrachte Auf-
tritte. 

3.13 Steigeisengänge werden durch ein- oder zweiläufig übereinander angeordnete 
Steigeisen gebildet. 

3.14 Steigleitern sind senkrecht oder nahezu senkrecht ortsfest angebrachte Leitern, 
bestehend aus zwei Seitenholmen mit dazwischen liegenden Sprossen oder einem Mittelholm, 
an dem beidseitig höhengleich Sprossen angebracht sind.  

3.15 Steiggänge sind senkrecht oder nahezu senkrecht angeordnete Aufstiege mit ein- 
oder zweiläufig übereinander angeordneten, fest angebrachten oder als fester Bestandteil 
angeordneten Auftritten, z. B. Steigeisen, Steigstufen, Steigkästen sowie Steigleitern. Sie 
können mit geeigneten Schutzeinrichtungen gegen Absturz ausgerüstet sein. 

3.16 Fallhöhe ist die mögliche Absturzhöhe innerhalb eines Steigganges (siehe 
Abbildung 1). Diese kann von der Gesamthöhe abweichen. 
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Abb. 1: Beispiel: Fallhöhe, Einstiegsebene bei Steigleitern 

3.17 Steigschutzeinrichtungen sind Auffangsysteme als Teil der Schutzausrüstung gegen 
den Absturz von Personen von Steiggängen. Sie bestehen aus einer festen Führung und dem 
dazu gehörigen Auffanggerät. Dieses wird mit dem Auffanggurt verbunden.  

3.18 Rückenschutz ist eine Einrichtung, die die Absturzgefahr an Steigleitern vermindert. 

3.19 Haltevorrichtung ist eine Einrichtung, die an den Ein- und Ausstiegsstellen von 
Steiggängen das Festhalten des Benutzers ermöglicht. 

3.20 Ruhebühnen sind ein- oder mehrteilige Plattformen zum Ausruhen von Personen, wel-
che unmittelbar an oder neben Steigleitern oder Steigeisengängen angeordnet sind. 

3.21 Einstiegsebene ist die Ebene der Umgebung oder die Umsteigebühne, von der mit 
der Besteigung der Steigleiter begonnen wird (siehe Abbildung 1). 

3.22 Laderampen sind bauliche Einrichtungen für das Be- und Entladen von Fahrzeugen. 
Laderampen sind erhöhte horizontale Flächen, um das Be- und Entladen ohne große Höhen-
unterschiede zu ermöglichen. Andockstationen sind keine Laderampen im Sinne dieser Defi-
nition. 

3.23 Schrägrampen sind geneigte Verkehrswege, die unterschiedlich hohe Arbeits- oder 
Verkehrsflächen verbinden.  

3.24 Fahrsteige sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden stufenlosen Bändern zur 
Beförderung von Personen zwischen zwei auf gleicher oder unterschiedlicher Höhe liegenden 
Verkehrsebenen. Es können geeignete Transporteinrichtungen (z. B. Einkaufswagen) mitge-
führt werden. 

3.25 Fahrtreppen sind kraftbetriebene Anlagen mit umlaufenden Stufenbändern zur Beför-
derung von Personen zwischen zwei auf unterschiedlicher Höhe liegenden Verkehrsebenen.  

3.26 Balustrade ist der beidseitige Teil der Fahrtreppe oder des Fahrsteigs, der wie ein 
Geländer aufgrund seiner Festigkeit die Sicherheit des Benutzers gewährleistet sowie den 
Handlauf aufnimmt. 
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3.27 Fahrsteigpalette ist das den Benutzer aufnehmende und sich in Fahrtrichtung bewe-
gende Flächensegment. 

3.28 Kamm ist ein gezackter Bereich an jedem Zu- oder Abgang, der in die Rillen der den 
Benutzer aufnehmenden Fläche von Fahrsteigen oder Fahrtreppen eingreift. 

3.29 Laufstege bei Bauarbeiten sind waagerechte oder geneigte Verkehrswege, die Ar-
beits- oder Verkehrsflächen miteinander verbinden. 

3.30 Lichte Mindestbreite/-höhe ist die freie, unverstellte, unverbaute und nicht durch Hin-
dernisse eingeschränkte Breite/Höhe, die mindestens zur Verfügung stehen muss. 

4 Einrichten von Verkehrswegen  

4.1 Allgemeines 

(1) Damit im späteren Betrieb von Verkehrswegen keine Gefährdungen für Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten ausgehen, ist bereits bei der Planung von Verkehrswegen die 
Art des Betriebes zu berücksichtigen, beispielsweise beim Einsatz von Flurförderzeugen in 
Schmalgängen (siehe Abschnitt 4.3 Absatz 10) oder bei der Festlegung von Verkehrsrichtun-
gen. 

(2) Verkehrswege sind übersichtlich zu führen und sollen möglichst gradlinig verlaufen.  

Die Verkehrswege eines Höhenniveaus (Geschosses) müssen grundsätzlich waagerecht 
angelegt sein. Nicht vermeidbare Höhenunterschiede (z. B. zwischen benachbarten 
Gebäudeteilen oder wenn z. B. ein Gefälle zum Ableiten von Flüssigkeiten erforderlich ist) sind 
in Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen, der jeweiligen Verkehrsart und den verwendeten 
Transportmitteln vorzugsweise durch Schrägrampen auszugleichen. Dabei müssen 
Gefährdungen (z. B. durch Kippen, Auslaufen oder Wegrollen) vermieden werden.  

(3) Verkehrswege sind so einzurichten, dass die Belastung der Beschäftigten, die Lasten 
manuell transportieren, möglichst gering gehalten wird. Folgende Einflussfaktoren sind 
besonders in Betracht zu ziehen: 

1. Länge und Neigung des Transportweges,  

2. Gesamtgewicht des manuell zu bewegenden Flurförderzeuges bzw. des 
Transportmittels,  

3. Häufigkeit der Transporttätigkeit,  

4. Beschaffenheit der Rollen und Lenkeinrichtungen und  

5. Positioniergenauigkeit. 

(4) Schrägrampen für den Fahr- und Fußgängerverkehr dürfen in Abhängigkeit von der Art 
der Nutzung die in Tabelle 1 aufgeführten Längsneigungen nicht überschreiten. 

Tab. 1: Maximale Neigungen für unterschiedliche Nutzungsarten von Schrägrampen 
 Art der Rampe Maximale  

Längsneigung 
1 Schrägrampen im Verlauf von Fluchtwegen 3,5° (6 %) 

2 Schrägrampen beim Einsatz von Flurförderzeugen ohne Fahrantrieb bzw. ma-
nuell zu bewegender Transportmittel (bei der Neuanlage von Arbeitsstätten) 

3,5° (6 %) 

3 Schrägrampen im Regelfall (sofern nicht Ziffer 1 oder 2 anzuwenden ist) 5° (8 %) 

4 Schrägrampen zur Anwendung im Einzelfall entsprechend Gefährdungsbeur-
teilung 

7° (12,5 %)* 

* Abweichungen von Nummer 4 sind gemäß Bauordnungsrecht der Länder möglich (z. B. bei Garagen). 
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(5) Verkehrswege müssen eine ebene und trittsichere Oberfläche aufweisen, um 
Gefährdungen durch z. B. Stolpern, Umstürzen oder Wegrutschen zu vermeiden. Einbauten 
(z. B. Schachtabdeckungen, Roste, Abläufe) sind bündig in die Verkehrswege einzupassen. 
Der Oberflächenbelag ist den maximalen Beanspruchungen, z. B. durch Schleifen, Rollen, 
Druck, Stoß und Schlag sowie der Verkehrsbelastung, entsprechend zu wählen. 

(6) Beschäftigte müssen auf Verkehrswegen vor Gefährdungen durch Absturz oder durch 
herabfallende Gegenstände, umstürzende Lasten oder Fahrzeuge und Transportmittel durch 
geeignete Maßnahmen geschützt sein (siehe ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und 
herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“). 

(7) Verkehrswegkreuzungen und -einmündungen müssen übersichtlich gestaltet und 
einsehbar sein. Ist dies nicht möglich, sind verkehrssichernde Maßnahmen zu ergreifen, z. B. 
Drehkreuze, Schranken, Ampeln, Blinkleuchten, Spiegel, Hinweisschilder. Dies gilt auch für 
Kreuzungen zwischen Verkehrswegen und Gleisen. 

(8) Im Freien liegende Verkehrswege, insbesondere Treppen, Laderampen, Fahrsteige, 
Gebäudeein- und -ausgänge, müssen sicher benutzbar sein. Hierbei sind Witterungseinflüsse 
zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen können z. B. eine Überdachung, ein 
Windschutz oder ein Winterdienst sein. 

Hinweis: 
Ergänzende Anforderungen an Verkehrswege auf nicht durchtrittsicheren Dächern enthält 
ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen“. 

4.2 Wege für den Fußgängerverkehr 

(1) Die Breite der Wege für den Fußgängerverkehr wird aus der Anzahl der gehenden 
Personen, die diese nutzen müssen, und aus der Art der Nutzung (z. B. Begegnung des 
Personenverkehrs, Krankentransport, Tragen von Kindern, Transport von Arbeitsmitteln) 
ermittelt. Dabei sind die nachfolgenden Mindestbreiten nach Tabelle 2 nicht zu unterschreiten. 
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Tab. 2: Lichte Mindestbreiten der Wege für den Fußgängerverkehr 
 A B C 

Nr. Verkehrsweg Lichte Mindestbreiten von Durchgängen und 
Türen im Verlauf von Verkehrswegen 

(in m) 

Lichte Mindestbreiten 
von Verkehrswegen 

(in m) 
 Anzahl der Personen   
1 bis 5  0,80*) 0,90 
2 bis 20 0,90 1,00 
3 bis 50 0,90 1,20 
4 bis 100 1,00 1,20 
5 bis 200 1,05 1,20 
6 bis 300 1,65 1,80 
7 bis 400 2,25 2,40 
 Bei Einzugsgebieten von mehr als 200 Personen sind Zwischenwerte der Mindestbreiten 

(ermittelt durch lineare Interpolation) zulässig.  
*) Hinweis:  
Bei Neubauten und wesentlichen baulichen Erweiterungen oder Umbauten wird empfohlen, für 
Einzugsgebiete von bis zu 5 Personen nach Nummer 1 Spalte B eine lichte Mindestbreite von 
Durchgängen und Türen im Verlauf von Hauptfluchtwegen nach ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge“ Abschnitt 3.1 von 0,90 m einzuhalten, um auch in diesen Bereichen eine barrie-
refreie Zugänglichkeit zu ermöglichen. Zudem lassen sich auf diesem Wege bauliche Maßnah-
men im Sinne der ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ und in der Folge 
Umbaukosten vermeiden.  

 Die lichten Mindestbreiten von Treppen in Treppenräumen und Außentreppen von 
mehrgeschossigen Gebäuden können alternativ gemäß ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge“ Abschnitt 5 Absätze 14, 15 und 16 bemessen werden, sofern nicht die Art der 
Nutzung (z. B. Begegnungen des Personenverkehrs, manuelle Transporte, 
Publikumsverkehr)  höhere Breiten erfordert. 

 Abweichend für Verkehrswege zu besonderen Bereichen Lichte Mindestbreiten 
(in m) 

8 Gänge zu persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen, Hilfstreppen 0,60 
9 Gänge zur Instandhaltung, Gänge zu Betriebseinrichtungen ohne Be-

gegnungsverkehr  
0,60 

 
10 

Verkehrswege für Fußgänger  
1.   in Nebengängen von Lagereinrichtungen für die ausschließliche  
      Be- und Entladung von Hand,  

 
0,75 

11 2.   zwischen Lagereinrichtungen und -geräten 1,25 
12 Verkehrswege zwischen Schienenfahrzeugen mit Geschwindigkeiten 

≤ 30 km/h und ohne feste Einbauten in den Verkehrswegen 
1,00 

13 Rangiererwege 1,30 
14 Türen von Toilettenzellen und von Toilettenräumen mit nur einer Toi-

lette entsprechend ASR A4.1 „Sanitärräume“ 
0,55 

(2) Die lichte Mindestbreite des Verkehrswegs darf durch kurze Einbauten oder 
Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und 
Notausgangsbeschläge, die lichten Mindestbreiten der Durchgänge und Türen nach Tabelle 2 
Spalte B nicht unterschreiten. 

(3) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstel-
lung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Verkehrswege nach Tabelle 2 Nummer 1 Spalte C 
für bis 5 Personen mit einer lichten Mindestbreite von 0,875 m eingerichtet oder solange be-
trieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder 
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umgebaut werden oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeitsstättenverordnung eine Vergrößerung 
erforderlich wird. 

(4) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstel-
lung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Durchgänge und Türen nach Tabelle 2 Nummer 2 
Spalte B mit einer lichten Mindestbreite von 0,85 m eingerichtet oder solange betrieben wer-
den, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut wer-
den oder nach § 3a Absatz 2 der Arbeitsstättenverordnung eine Vergrößerung erforderlich 
wird. 

(5) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstel-
lung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Gänge zur Instandhaltung oder Gänge zu Be-
triebseinrichtungen ohne Begegnungsverkehr mit einer Mindestbreite von 0,50 m eingerichtet 
oder solange betrieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich 
erweitert oder umgebaut werden. 

(6) In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 errichtet worden sind oder deren Bauantragstel-
lung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen Türen von Toilettenzellen und Toilettenräumen 
mit nur einer Toilette mit einer lichten Mindestbreite von 0,50 m eingerichtet oder solange be-
trieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder 
umgebaut werden. 

(7) Die lichte Höhe über Verkehrswegen soll 2,10 m betragen und darf 2,00 m nicht unter-
schreiten. Die lichte Höhe von Durchgängen und Türen im Verlauf von Verkehrswegen soll 
2,10 m betragen und darf 1,95 m nicht unterschreiten. Dieses gilt auch bei der Verwendung 
von Funktionselementen, z. B. Obentürschließern. Bei wesentlichen Erweiterungen oder we-
sentlichen Umbauten von Bereichen durch die Verkehrswege führen, ist zu prüfen, ob die 
lichte Mindesthöhe von 2,10 m umgesetzt werden kann. Gänge zur Instandhaltung dürfen eine 
lichte Mindesthöhe von 1,90 m nicht unterschreiten. Eine weitere Unterschreitung der 
Mindesthöhe an Türen im Verlauf von Gängen zur Instandhaltung von maximal 0,10 m kann 
vernachlässigt werden (siehe ASR A1.7 „Türen und Tore“).  

(8) Verkehrswege dürfen nicht durch einzelne Stufen unterbrochen werden. Können Hö-
henunterschiede nicht durch eine Schrägrampe (siehe Abschnitt 4.1 Absatz 2) ausgeglichen 
werden, ist eine Stufenfolge von mindestens zwei zusammenhängenden Stufen mit parallel 
verlaufenden Stufenkanten und gleichen Stufenabmessungen zulässig. Die Auftritte und Stei-
gungen der Stufen sollen sich nach dem Abschnitt 4.5 Absatz 4 richten. Die Stufenfolge ist 
nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. Ver-
kehrswege, die gleichzeitig als Hauptfluchtweg dienen, dürfen keine Ausgleichsstufen enthal-
ten (siehe ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“). 

(9) Unmittelbar vor und hinter Türen müssen Treppen und Stufen einen Abstand von min-
destens 1,0 m, bei aufgeschlagener Tür einen Abstand von mindestens 0,5 m einhalten (siehe 
Abbildung 2). 
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Abb. 2: Abstandsmaße von Treppen zu Türöffnungen  

4.3 Wege für den Fahrzeugverkehr 

(1) Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sind so zu führen, dass Beschäftigte nicht gefährdet 
werden. 

(2) Wege für den Fahrzeugverkehr müssen in einem Mindestabstand von 1,00 m an Türen 
und Toren, Durchgängen, Durchfahrten und Treppenaustritten vorbeiführen.  

Hinweis: 
Es hat sich bewährt, den Fußgängerverkehr in diesen Bereichen zusätzlich durch ein Geländer 
vom Fahrzeugverkehr zu trennen. 
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(3) Die Mindestbreite der Wege für den Fahrzeugverkehr berechnet sich aus der Summe 
(siehe Abbildung 3): 

1. der größten Breite des Transportmittels oder Ladegutes (aT),  

2. des Randzuschlags (Z1) und 

3. des Begegnungszuschlags (Z2). 

Sicherheitszuschläge (Rand- und Begegnungszuschläge) sind abhängig von der Fahrge-
schwindigkeit und der Kombination von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr (siehe Tabelle 3). 
Bei Geschwindigkeiten des Fahrzeugverkehrs größer als 20 km/h sind größere Werte für Z1 
und Z2 erforderlich. 

  
Abb. 3: Verkehrswegbreiten, Sicherheitszuschläge (siehe auch Tabellen 2 und 3) 
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Tab. 3: Mindestmaße von Sicherheitszuschlägen für die Verkehrswegbreiten bei Geschwin-
digkeiten < 20 km/h 

Betriebsart Randzuschlag Begegnungszuschlag 

Fahrzeugverkehr 2 x Z1 = 2 x 0,50 m = 1,00 m Z2 = 0,40 m 

Gemeinsamer Fußgänger- und 
Fahrzeugverkehr 

2 x Z1 = 2 x 0,75 m = 1,50 m Z2 = 0,40 m 

(4) Bei einer geringen Anzahl von Verkehrsbegegnungen (ca. 10 pro h) darf die Summe 
aus doppeltem Rand- und einfachem Begegnungszuschlag bis auf 1,10 m herabgesetzt wer-
den, wenn dadurch keine zusätzliche Gefährdung für die Beschäftigten entsteht. Als Verkehrs-
begegnungen zählen sowohl die Begegnungen Fahrzeug-Fahrzeug als auch Fahrzeug-Fuß-
gänger. Bei einspuriger Verkehrsführung darf der doppelte Randzuschlag nicht verringert wer-
den. 

(5) Bei manuell zu bewegenden Flurförderzeugen sind die Sicherheitszuschläge entspre-
chend der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 

(6) An Kurven und zweckmäßigerweise auch an Kreuzungen ist die Breite des Verkehrs-
weges in Abhängigkeit von den Wenderadien der Fahrzeuge einschließlich des Ladegutes zu 
bemessen. Hierbei sind die entsprechenden Angaben der Hersteller zu berücksichtigen. 

(7) Die Mindesthöhe über Verkehrswegen für den Fahrzeugverkehr ergibt sich aus der 
größten Höhe des Fahrzeugs einschließlich Ladung in Transportstellung sowie dem stehen-
den oder sitzenden Fahrer. Zu dieser Höhe ist ein Sicherheitszuschlag von mindestens 0,20 m 
anzusetzen. Die lichte Höhe muss über die gesamte Breite des Verkehrsweges, der von Trans-
portmitteln genutzt werden kann, eingehalten werden. 

(8) Werden Verkehrswege auch als Feuerwehrzufahrten genutzt, so sind diese mindes-
tens mit einem Lichtraumprofil von 3,50 m x 3,50 m einzurichten. Sie sind ständig freizuhalten 
und dürfen, z. B. durch nachträgliche Einbauten, nicht eingeengt werden. 

(9) Werden geeignete Personenerkennungssysteme beim Einsatz automatisch gesteuer-
ter Transportmittel (fahrerlos betrieben) verwendet, sind Abweichungen aufgrund der Gefähr-
dungsbeurteilung bei der Bemessung der Rand- und Begegnungszuschläge zulässig. 

(10) Bei gleichzeitigem Aufenthalt von kraftbetriebenen Flurförderzeugen (z. B. Regal- und 
Kommissionierstapler) und Fußgängern in Schmalgängen müssen geeignete technische bzw. 
bauliche Schutzmaßnahmen (z. B. Personenerkennungssystem) installiert werden. 

4.4 Kennzeichnung und Abgrenzung von Verkehrswegen 

(1) Lassen sich Gefährdungen im Verlauf von Verkehrswegen nicht durch technische 
Maßnahmen verhindern oder beseitigen, oder ergeben sich Gefährdungen durch den 
Fahrzeugverkehr aufgrund unübersichtlicher Betriebsverhältnisse (z. B. durch Arbeits- und 
Lagerflächen ohne feste Einbauten), sind die Verkehrswege gemäß ASR A1.3 
„Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ deutlich erkennbar zu kennzeichnen, 
z. B. Laderampenkanten an ständigen Be- und Entladestellen durch gelb-schwarze Streifen 
oder eine zeitlich begrenzte Gefahr ausgehend von ausgelaufener Flüssigkeit durch das 
Warnzeichen W011 „Warnung vor Rutschgefahr“. Eine Kennzeichnung kann entfallen, wenn 
die Verkehrswege durch feststehende Betriebseinrichtungen (z. B. Regale) eindeutig 
bestimmt sind und sich dadurch keine Gefährdungen ergeben. 

(2) Zur Kenntlichmachung der Abgrenzung zwischen niveaugleichen Verkehrswegen und 
umgebenden Arbeits- und Lagerflächen, sowie zwischen Wegen für den Fußgänger- und 
Fahrzeugverkehr können verschiedene Markierungsformen (z. B. dauerhafte Farbmarkierung, 

http://www.baua.de/


- 12 - 

- Ausschuss für Arbeitsstätten – ASTA-Geschäftsführung – BAuA – www.baua.de - 

Markierungsleuchten siehe ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ 
Abschnitt 5.3) eingesetzt werden.  

(3) Wenn es das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich macht, sind Geländer 
oder Leitplanken zur Abgrenzung zwischen niveaugleichen Verkehrswegen und umgebenden 
Arbeits- und Lagerflächen sowie zwischen Wegen für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr 
zu setzen. 

4.5 Treppen 

(1) Treppen sind so zu gestalten, dass diese sicher und leicht begangen werden können. 
Das wird erreicht durch ausreichend große, ebene, rutschhemmende, erkennbare und 
tragfähige Auftrittsflächen in gleichmäßigen, mit dem Schrittmaß übereinstimmenden 
Abständen. 

(2) Die Steigungen und Auftritte einer Treppe, die zwei Geschosse verbindet, dürfen nicht 
voneinander abweichen. Die Treppenstufen sollen kontrastreich und möglichst ohne störende 
Blendung des Benutzers ausgeleuchtet sein (siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“). 

(3) Unter Berücksichtigung der Unfallgefahren sind Treppen mit geraden Läufen solchen 
mit gewendelten Läufen oder gewendelten Laufteilen vorzuziehen. Treppen im Verlauf von 
Hauptfluchtwegen (nach ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“) müssen über gerade 
Läufe verfügen. Davon abweichend sind gebogene Treppenläufe zulässig, wenn sie: 

1. eine lichte Breite von maximal 1,40 m, 
2. einen Innendurchmesser von mehr als 2,00 m und 
3. gleiche Stufenabmessungen  
aufweisen. 

(4) Für Treppen (siehe Abbildung 4) ergibt sich als Beziehung zwischen Schrittlänge (SL), 
Auftritt (a) und Steigung (s) die Schrittmaßregel SL = 2 x s + a. Für eine gute Begehbarkeit 
einer Treppe soll die Schrittlänge zwischen 59 cm und 65 cm betragen. 

In Arbeitsstätten darf die Steigung (s) zwischen 14 cm und 19 cm, der Auftritt (a) zwischen 
26 cm und 32 cm und der Steigungswinkel (α) zwischen 24° und 36° variieren (siehe 
Tabelle 4). Die Maße sind Grenzmaße, die auch bei zulässigen Fertigungs- und 
Einbautoleranzen eingehalten werden müssen. 

Als besonders sicher begehbar haben sich Treppen erwiesen, deren Stufen einen Auftritt von 
29 cm und eine Steigung von 17 cm aufweisen. 

Tab. 4: Auftritte und Steigungen unterschiedlicher Treppen 

Anwendungsbereich/Bauten Auftritt (a) [cm] Steigung (s) [cm] 

Versammlungsstätten, Verwaltungsgebäude der öffentlichen 
Verwaltung, Schulen, Horte, Kindertageseinrichtungen, Trep-
pen im Freien 

28 bis 32  14 bis 17 

gewerbliche Bauten, sonstige Gebäude 26 bis 30 16 bis 19 

Hilfstreppen 21* bis 30 14 bis 21 

* Bei Stufen, deren Auftritt a < 24 cm ist, muss die Unterschneidung (u) mindestens so groß sein, 
dass insgesamt eine Stufentiefe u + a = 24 cm erreicht wird. 
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Abb. 4: Benennung einzelner Teile an Treppen 

(5) Hilfstreppen dürfen nur verwendet werden, wenn sie nicht arbeitstäglich begangen wer-
den müssen. Die Nutzung von Hilfstreppen darf nur von unterwiesenen Personen erfolgen. 
Hilfstreppen sollen zur erhöhten Sicherheit mit zwei Handläufen ausgestattet sein.  

(6) Bei Treppenläufen mit einem Steigungswinkel bis 36° muss nach höchstens 18 Tritt-
stufen ein Zwischenpodest vorhanden sein. In begründeten Ausnahmefällen kann in Arbeits-
stätten, die bis zum 30.6.2013 errichtet worden sind oder deren Bauantragstellung bis zu die-
sem Termin erfolgt ist, davon abgewichen werden bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeits-
stätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden. Bei Hilfstreppen mit einem Steigungswin-
kel größer als 36° ist nach jedem Treppenlauf mit einem Höhenunterschied von 3 m ein Zwi-
schenpodest erforderlich.  

(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen müssen durch 
Geländer gesichert sein. Die Höhe der Geländer muss lotrecht über der Stufenvorderkante 
mindestens 1,00 m betragen. Bei Absturzhöhen von mehr als 12 m muss die Geländerhöhe 
mindestens 1,10 m betragen (siehe ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Ge-
genständen, Betreten von Gefahrenbereichen“). 

(8) Die Geländer müssen so ausgeführt sein, dass sie in der angebrachten Mindesthöhe 
eine Horizontalkraft von mindestens 500 N/m aufnehmen können.  

(9) Geländer müssen so ausgeführt sein, dass Personen nicht hindurchstürzen können. 
Das Füllstabgeländer mit senkrecht angebrachten Stäben ist dem Knieleistengeländer vorzu-
ziehen. Der lichte Abstand zwischen den Füllstäben darf dabei nicht mehr als 18 cm betragen 
(siehe ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefah-
renbereichen“).  
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(10) Treppen müssen: 

1. einen Handlauf haben,  

2. an beiden Seiten Handläufe haben, wenn die Stufenbreite mehr als 1,5 m beträgt und 
zusätzlich 

3. Zwischenhandläufe haben, mit denen die Stufenbreite in zwei gleiche Breitenab-
schnitte unterteilt wird, wenn der Abstand zwischen den Handläufen mehr als 4,0 m 
beträgt. 

In Arbeitsstätten, die bis zum 30.6.2013 errichtet worden sind oder deren Bauantragstellung 
bis zu diesem Termin erfolgt ist, müssen Treppen mit mehr als 4 Stufen (Steigungen) mindes-
tens einen Handlauf haben, soweit das Bauordnungsrecht der Länder einen Handlauf nicht 
schon bei geringerer Stufenzahl fordert oder bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten 
wesentlich erweitert oder umgebaut werden. 

(11) Treppenhandläufe müssen dem Benutzer einen sicheren Halt bieten. Hierzu wird eine 
ergonomische Gestaltung des Handlaufs empfohlen, die ein sicheres Umgreifen ermöglicht. 
Dies wird dadurch gewährleistet, dass der Durchmesser bzw. die Breite des Handlaufes zwi-
schen 2,5 cm und 6 cm beträgt. Treppenhandläufe sollen durchgehend ausgeführt werden. 
Sie dürfen an den Übergängen zu Zwischenpodesten und Ebenen unterbrochen werden, wenn 
eine sichere Nutzung zu erwarten ist und nicht ohnehin auf Grund der Anforderungen aus dem 
Bauordnungsrecht eine Durchgängigkeit gefordert ist. 

Handläufe sind in einer Höhe zwischen 0,80 m und 1,15 m zu führen. Ein seitlicher 
Mindestabstand von 5 cm zu benachbarten Bauteilen ist einzuhalten. Halterungen für 
Handläufe sollen an der Unterseite angeordnet sein. Die Enden der Handläufe müssen so 
gestaltet sein, dass Beschäftigte daran nicht hängen bleiben oder abgleiten können. 

(12) Um dem Abrutschen und Hängenbleiben an den Stufenvorderkanten vorzubeugen, 
sollen deren Radien zwischen 2 mm und 10 mm liegen. 

(13) Die Trittflächen von Treppen müssen rutschhemmend ausgeführt sein. 

(14) Stolperstellen (z. B. hochstehende Kantenprofile) auf Treppen sind nicht zulässig. 

4.6 Steigeisengänge und Steigleitern 
4.6.1 Allgemeine Anforderungen 
(1) Steigeisengänge und Steigleitern sind wegen der höheren Absturzgefahr und der hö-
heren körperlichen Anstrengung beim Benutzen nur zulässig, wenn der Einbau einer Treppe 
betriebstechnisch nicht möglich ist. Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung können Stei-
gleitern oder Steigeisengänge gewählt werden, wenn der Zugang nur zu Instandhaltungsar-
beiten und von unterwiesenen Beschäftigten genutzt werden muss. Der Transport von Werk-
zeugen oder anderen Gegenständen durch die Beschäftigten darf die sichere Nutzung von 
Steigeisengängen und Steigleitern nicht wesentlich behindern. Die Möglichkeit der Rettung 
der Beschäftigten ist dabei jederzeit sicherzustellen.  

Bei Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) muss ein Ret-
tungssystem zur Verfügung stehen, dass an jeder beliebigen Stelle eine Rettung von Personen 
aus Notlagen ermöglicht. 

(2) In bestimmten Bereichen mit besonderen Gefährdungen ist der Einsatz von Steigei-
sengängen und Steigleitern unzulässig. Dies gilt z. B. in Bereichen, in denen Erstickungsge-
fahr droht, wie in Deponien bei Schächten mit einer inneren Bauhöhe von mehr als 5,00 m. 

Hinweis: 
Werden Steigeisengänge und Steigleitern in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, 
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sind besondere Anforderungen zu beachten (siehe TRBS 2152 Teil 1 „Gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“). 

(3) Steigeisengänge und Steigleitern sind aus dauerhaften Werkstoffen herzustellen und 
gegen Korrosion zu schützen. Dabei sind sie nach den jeweiligen Betriebsverhältnissen aus-
zuwählen. 

(4) Die Befestigung der Steigeisen und Steigleitern muss zuverlässig und dauerhaft sein. 
Zu berücksichtigen sind dabei die zu erwartenden Belastungen und die Tragfähigkeit des 
Befestigungssystems und des Verankerungsgrundes. 

4.6.2 Gestaltung und Einbau 
(1) Steigeisen und Steigleitern müssen trittsicher sein. Hierzu gehört auch die Rutschhem-
mung, deren Ausführung sich nach den betrieblichen Verhältnissen richtet. 

(2) Die Auftrittsbreiten von Steigeisen und Steigleitersprossen sind in der Regel 
ausreichend dimensioniert, wenn folgende Mindestmaße eingehalten werden: 

1. bei einläufigen Steigeisengängen mindestens 300 mm, 

2. bei zweiläufigen Steigeisengängen mindestens 150 mm, 

3. bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenholmen mindestens 350 mm, 

4. bei Sprossen an Steigleitern mit Seitenholmen mit Steigschutzeinrichtung beidseitig 
der Führungsschiene mindestens 150 mm und 

5. bei Sprossen bei Steigleitern mit Mittelholm beidseitig mindestens 150 mm.  

Ausreichende Fußfreiraumtiefen sind in der Regel gegeben, wenn mindestens 150 mm zwi-
schen Wandfläche und Auftrittsachse oder mindestens 160 mm gemessen von Wandfläche 
und Auftrittsvorderkante eingehalten werden. 

(3) Ein- und Ausstiege an Steigeisengängen und Steigleitern müssen sicher begehbar 
sein. Dazu ist die Haltevorrichtung an der Austrittstelle bei Steigleitern mindestens 1,10 m, bei 
Steigeisengängen mindestens 1,00 m über die Austrittstelle hinauszuführen (Schnittstelle zum 
Übergang auf höher gelegene Verkehrswege, z. B. auf Dächern, siehe ASR A2.1 „Schutz vor 
Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“). 

Im Allgemeinen darf der Abstand von der Standfläche bis zum untersten Steigeisen bei Stei-
geisengängen höchstens einen Steigeisenabstand, abweichend davon in Schächten zwei 
Steigeisenabstände, betragen. Die Steigeisenabstände dürfen maximal 333 mm betragen. 
Der lotrechte Abstand zwischen oberstem Steigeisen und Austrittsstelle darf höchstens einen 
Steigeisenabstand betragen. Bei Schächten im Straßenbau mit Einstiegsöffnungen von nicht 
mehr als 650 mm Durchmesser kann der Abstand bis auf 500 mm vergrößert werden. Wenn 
sich durch nachträgliches Aufbringen/Erhöhen der Straßendecke Änderungen ergeben, sind 
in Ausnahmefällen 650 mm bei bestehenden Anlagen statthaft. 

(4) Der Abstand von der Vorderkante des Auftritts bis zu festen Bauteilen oder fest ange-
brachten Gegenständen muss bei Schächten auf der begehbaren Seite so groß sein, dass die 
Rettung von Personen jederzeit gewährleistet ist. 

(5) An Steigeisengängen und Steigleitern müssen in Abständen von höchstens 10 m 
geeignete Ruhebühnen vorhanden sein. Für den Fall der Verwendung von 
Steigschutzeinrichtungen mit Schiene (z. B. zum Besteigen von Schornsteinen, Antennen) 
darf der Abstand bis auf maximal 25 m verlängert werden, wenn die Benutzung nur durch 
körperlich geeignete Beschäftigte erfolgt, die nachweislich im Benutzen des Steigschutzes 
geübt und regelmäßig unterwiesen sind. 
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(6) Im Bereich der Ruhebühnen müssen Steigeisengänge und Steigleitern ungehindert be-
gehbar sein.  

4.6.3  Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz 
(1) Die Sicherungsmaßnahmen gegen Absturz sind unter Berücksichtigung der Fallhöhe 
(siehe Abschnitt 3.16) und der betriebsspezifischen Gefährdungen festzulegen.  

(2) Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz können ortsfest (Steigschutzeinrichtung, Rü-
ckenschutz) oder ortsveränderlich (z. B. Dreibein mit Höhensicherungsgerät mit Rettungsfunk-
tion) ausgeführt sein. 

(3) Bei Abweichungen des Steigganges von der Senkrechten muss bereits vor der 
Ausstattung mit Steigschutzeinrichtungen geprüft werden, ob die Funktion der 
Steigschutzeinrichtung auch unter diesen Umständen gewährleistet ist. 

(4) Steigeisengänge und Steigleitern mit mehr als 5 m Fallhöhe müssen mit Einrichtungen 
zum Schutz gegen Absturz ausgestattet sein. Solche Einrichtungen sind z. B.: 

1. mitlaufendes Auffanggerät mit fester Führung (Steigschutzeinrichtung), 

2. mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung, 

3. durchgehender Rückenschutz, beginnend zwischen 2,2 m und 3,0 m oberhalb der 
Standfläche der Person oder 

4. Bauteile oder Streben, die aufgrund ihrer Anordnung und Beschaffenheit geeignet sind, 
den Rückenschutz zu ersetzen. 

(5) Bei Fallhöhen von mehr als 10 m dürfen nur PSAgA (z. B. Steigschutzeinrichtungen) 
vorgesehen werden. Dies gilt, unabhängig von der Fallhöhe, auch für Steigeisengänge und 
Steigleitern:  

1. die bei der Rettung von Personen begangen werden müssen, 

2. in umschlossenen und engen Räumen (z. B. Silos, Schächte), 

3. an Masten und Gerüsten von elektrischen Freileitungsnetzen und Schaltanlagen und 

4. in Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft. 

(6) Bestehen besondere Gefährdungen beim Einstieg in Schächte (z. B. 
Abwasserschächte), sind die unter den Absätzen 4 und 5 genannten Schutzmaßnahmen 
gegen Absturz bereits bei Fallhöhen unter 5 m erforderlich.  

(7) Zur Sicherstellung der Rettung von Personen aus oder über Steigeisengängen und 
Steigleitern mit Steigschutzeinrichtungen darf kein zusätzlicher Rückenschutz angebracht 
sein, da dieser eine Rettung behindert. 

(8) Die Nutzung der Steigschutzeinrichtungen muss bereits an der Einstiegsebene möglich 
sein.  

4.7 Laderampen 

(1) Die Breite der Laderampe ist so zu wählen, dass – sofern Längsverkehr mit kraftbetrie-
benen Transportmitteln vorgesehen ist – der Mindestabstand (Randzuschlag Z1 siehe Ta-
belle 3) zu festen Bauteilen gewährleistet ist.  

(2) Die Breite von Laderampen darf 0,80 m nicht unterschreiten. 
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(3) Laderampen müssen über geeignete Auf- bzw. Abgänge verfügen. Wenn betriebstech-
nisch möglich, sind Auf- bzw. Abgänge als Treppen oder als geneigte sicher begeh- oder be-
fahrbare Flächen auszuführen. Die Auf- bzw. Abgänge sollen möglichst nahe an den Be- und 
Entladestellen angeordnet sein. 

(4) Laderampen mit einer Länge von mehr als 20 m müssen, sofern betriebstechnisch 
möglich, an jedem Endbereich einen Abgang haben. 

(5) Besteht die Gefährdung, dass Personen oder Flurförderzeuge abstürzen können 
(siehe ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen“), müssen folgende Verkehrsbereiche durch Umwehrungen – 
vorzugsweise durch Geländer – gesichert sein: 

1. Laderampenkanten, insbesondere Bereiche, die keine ständigen Be- und Ent-
ladestellen sind, 

2. Seiten von Schrägrampen, 

3. Treppenzugänge und  

4. Laderampenkanten bei integrierten Hubtischen. 

(6) Bereiche von Laderampen in denen Absturzgefahr besteht, dürfen nur von Personen 
betreten werden, die mit Tätigkeiten für die Dauer zum Be- bzw. Entladevorgang beauftragt 
sind und zuvor über die bestehenden Gefährdungen unterwiesen wurden. 

4.8 Fahrtreppen und Fahrsteige 

Hinweis: 
In Arbeitsstätten müssen Fahrtreppen und Fahrsteige hinsichtlich ihrer Beschaffenheitsanfor-
derungen den europäischen und nationalen Vorschriften, z. B. der Neunten Verordnung zum 
Produktsicherheitsgesetz, entsprechen. Sie müssen für die Nutzung in Arbeitsstätten geeignet 
sein und sicher betrieben werden können. 

(1) Die Einbausituation und das Betreiben von Fahrtreppen und Fahrsteigen stellen Anfor-
derungen an die Nutzungssicherheit, die auch deren Beschaffenheit betreffen kann. Daher ist 
beim Einrichten und Betreiben in der Arbeitsstätte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die 
Eignung und Verwendbarkeit von Fahrtreppen und Fahrsteigen für die vorgesehene Nutzung 
zu prüfen und ggf. die erforderlichen baulichen Sicherungsmaßnahmen und Veränderungen 
am Einbauort vorzunehmen (z. B. durch Einrichtungsgegenstände zusätzlich entstandene 
Quetschstellen sind zu sichern). Dabei sind die Herstellerangaben (z. B. Einbau- oder Be-
triebsanleitung) zu berücksichtigen. 

(2) Fahrtreppen oder Fahrsteige sind immer ein Teil der Verkehrswege. Sie müssen des-
halb den zu- und abführenden Verkehrsströmen angepasst sein. 

(3) Die Breite des Stauraums muss mindestens der Breite der Fahrtreppe oder des Fahr-
steiges entsprechen. Die Breite der Fahrtreppen oder Fahrsteige ergibt sich aus der horizontal 
gemessenen Breite der Fahrtreppen oder Fahrsteige zwischen den Handlaufaußenseiten und 
einem beidseitigen Sicherheitsabstand zur Umgebung von jeweils 80 mm (siehe Abbildung 5). 
Die Tiefe muss mindestens 2,5 m – gemessen vom Ende der Balustrade – betragen. Sie darf 
auf 2,0 m verringert werden, wenn der Stauraum in der Breite mindestens auf die doppelte 
Breite der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges vergrößert wird. 
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Abb. 5: Stauraum an einer Fahrtreppe (Maße in mm) 

(4) Beim Einrichten sind die nachfolgenden Maßnahmen anzuwenden: 

1. Der senkrechte Abstand über den Stufen- oder Bandoberflächen zu festen 
Teilen der Umgebung (Durchgangshöhe) muss mindestens 2,3 m betragen. 

2. Beim Umfassen des Handlaufs muss der horizontale Abstand zwischen der Handlauf-
außenseite und festen Teilen der Anlage und der Umgebung mindestens 8 cm betra-
gen. 

3. Der horizontale Abstand zwischen Handlauf und den Kanten der Deckendurchbrüche 
oder den Unterkanten der Balustraden bei sich kreuzenden Fahrtreppen oder Fahrstei-
gen muss mindestens 40 cm betragen, soweit nicht zur Vermeidung von Verletzungen 
zwischen der Balustrade und den Kanten der Gefahrbereich durch Abweiser gesichert 
ist, die durch ihre Formgebung und ihre Anordnung den Gefahrbereich verdecken und 
Personen, die in den Gefahrbereich kommen, abweisen. 

(5) Beim Einrichten ist sicherzustellen, dass das Besteigen der Außenseite der Balustrade 
verhindert wird, z. B. durch Geländer. 

(6) Beim Einrichten von Fahrtreppen und Fahrsteigen in Arbeitsstätten ist darauf zu ach-
ten, dass das Stillsetzen der Anlage durch NOT-HALT-Einrichtungen an den Zu- und Abgän-
gen zu jeder Zeit gewährleistet ist. NOT-HALT-Einrichtungen sind gut erkennbar und leicht 
erreichbar anzuordnen. Die Abstände zwischen den NOT-HALT-Einrichtungen dürfen 30 m 
bei Fahrtreppen sowie 40 m bei Fahrsteigen nicht überschreiten. Falls erforderlich, müssen 
zusätzliche NOT-HALT-Einrichtungen vorgesehen werden, um diese Abstände einzuhalten. 

(7) Um Stolpern oder Ausrutschen zu vermeiden, müssen die angrenzenden Bodenbeläge 
an die Rutschhemmung der Zu- und Abgänge der Fahrtreppen und Fahrsteige angepasst sein. 

(8) Fahrtreppen und Fahrsteige dürfen (außer im Notfall) nur ein- oder ausgeschaltet wer-
den, wenn sich auf ihnen keine Personen befinden und sollen deshalb von der Schaltstelle 
aus gut überblickt werden können.  

(9) Von Hand bewegte Transporteinrichtungen dürfen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen 
nur benutzt werden, wenn im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen festgelegt 
wurden, die einen sicheren Transport gewährleisten, z. B.: 

1. Sollen auf Fahrtreppen und Fahrsteigen Transporteinrichtungen, z. B. Kofferkulis, Ein-
kaufswagen oder Gepäckwagen befördert werden, hat der Betreiber dafür zu sorgen, 
dass Fahrsteige und Transporteinrichtungen aufeinander abgestimmt und besondere 
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Maßnahmen für den sicheren Betrieb festgelegt werden, z. B. das selbsttätige Fest-
stellen der Transporteinrichtungen auf den Fahrsteigpaletten und das Maximalgewicht 
der Ladung. 

2. Damit Fahrsteige im Notfall (z. B. bei Stillstand) gefahrlos verlassen werden können, 
ist die Breite der Transporteinrichtungen auf die Fahrsteigbreite abzustimmen. Ein ge-
fahrloses Verlassen der Fahrsteige ist in der Regel gegeben, wenn die Fahrsteige 
0,40 m breiter als die Transporteinrichtung sind. 

3. Zur Vermeidung von Gefährdungen, z. B. Quetschung durch nachfolgende Trans-
porteinrichtungen, wenn sich eine vorausfahrende Transporteinrichtung nicht von der 
Fahrsteigpalette löst, sollen in Abstimmung mit dem Hersteller zusätzliche NOT-HALT-
Einrichtungen vorgesehen werden. 

4. Beim Mitführen von Transporteinrichtungen soll der Stauraum abweichend von Ab-
satz 3 mindestens 5 m tief sein. 

5 Betreiben von Verkehrswegen 

(1) Bei der Benutzung von Verkehrswegen können sich Gefährdungen ergeben, 
insbesondere durch: 

1. die Art der Nutzung (z. B. gemeinsamer Fußgänger- und Fahrzeugverkehr),  

2. die betrieblichen Verhältnisse (z. B. Schichtbetrieb mit unterschiedlicher Verkehrs-
dichte oder Besucherdichte), 

3. Verschmutzungen (z. B. Verunreinigungen und Ablagerungen), 

4. Witterungsverhältnisse (z. B. Glatteis) oder 

5. Vegetation. 

Für die Sicherheit auf Verkehrswegen sind geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. innerbetrieb-
liche Verkehrsregeln, geeignete Warnkleidung, farbliche Markierungen, Reinigungsverfahren, 
Winterdienst, Überdachung) im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und umzu-
setzen. 

(2) Die Beschäftigten müssen gefährdungsbezogen in die Benutzung der Verkehrswege 
und über die betrieblichen Verkehrsregeln unterwiesen sein. Dies betrifft auch 
Verkehrsbereiche, in denen sich innerbetriebliche Regelungen mit öffentlichen Anforderungen 
überschneiden (z. B. Straßenverkehrsordnung auf Parkflächen, die zum Betriebsgelände 
gehören). 

(3) Die erforderliche Mindestbreite der Verkehrswege (siehe Tabellen 2 und 3, 
Abbildung 3) muss ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzt werden können. 

(4) Verkehrswege im Freien und in Gebäuden sind für die Dauer der Benutzung so zu 
beleuchten (siehe ASR A3.4 „Beleuchtung“), dass eine sichere Benutzung gewährleistet wird. 

(5) Transporte dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die für einen sicheren Trans-
port ausreichende Sicht über den Verkehrsweg gegeben ist. 

(6) Wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, dürfen Fahrzeuge nur eingesetzt werden, 
wenn sie mit einer ausreichenden Beleuchtungseinrichtung ausgerüstet sind und diese einge-
schaltet ist.  

(7) Transportvorgänge über Treppen sollen so durchgeführt werden, dass für den Trans-
portierenden eine Hand zum Festhalten am Handlauf frei bleibt und ihm die Sicht auf die 
Treppe durch das Transportgut nicht verdeckt wird. 
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(8) Zum Transport von Lasten über Steigleitern und Steigeisengänge sind geeignete Hilfs-
mittel (z. B. Winden, Lasthaken, Seile) einzusetzen. Beschäftigte dürfen Lasten über Steiglei-
tern und Steigeisengänge nur dann transportieren, wenn sie dabei beide Hände frei haben 
und die Gefährdung durch herabfallende Gegenstände vermieden wird (z. B. durch Verwen-
dung eines Rucksacks oder einer verschließbaren Werkzeugtasche am Gürtel). Durch die mit-
geführte Last darf die Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt werden (z. B. durch Hängenblei-
ben am Rückenschutz).  

(9) Auf die besonderen Gefährdungen bei der Benutzung von Fahrtreppen und Fahrstei-
gen ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. Unterweisung, Sicherheitskennzeichnung und Auf-
schriften) hinzuweisen. So birgt z. B. das Gehen auf Fahrtreppen durch unterschiedliche oder 
zu große Steigung der Stufen Stolper- und Sturzgefahren.  

(10) Unmittelbar aufeinander folgende Fahrtreppen oder Fahrsteige ohne Zwischenaus-
gänge oder Verteilerebenen müssen mit gleicher Laufgeschwindigkeit betrieben werden. 

(11) Bei Mängeln, die sich aus dem Betrieb ergeben und zur Gefährdung von Personen 
führen können, muss die Fahrtreppe oder der Fahrsteig stillgesetzt werden. Solche Mängel 
sind z. B.: 

1. Fremdkörper, die an den Einlaufstellen (Kamm) der Stufen bzw. Bänder oder an den 
Einlaufstellen der Handläufe in die Balustrade eingeklemmt sind, 

2. Handlaufbeschädigungen, 

3. gefahrbringende Vandalismusschäden, 

4. unzulässiger Vor- bzw. Nachlauf des Handlaufes, 

5. unzulässige Einzugstellen zwischen den Stufen oder dem Band und dem Balustra-
densockel oder 

6. Beschädigungen an Kämmen, Sockelbürsten, Balustradenverkleidung. 

6 Instandhaltung und sicherheitstechnische Funktionsprüfung 

(1) Verkehrswege und deren Sicherheitseinrichtungen sind je nach Art und Häufigkeit der 
Benutzung und der vorhandenen Gefahren in regelmäßigen Abständen auf ihre ordnungsge-
mäße Funktion zu überprüfen und, falls erforderlich, instand zu setzen. Art, Umfang und Fris-
ten der Überprüfung richten sich nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Für 
Fahrtreppen und Fahrsteige sind die Wartungshinweise der Hersteller zu beachten. 

(2) Vor und während der Instandhaltungsarbeiten an Fahrtreppen und Fahrsteigen müs-
sen diese abgesperrt werden.  

(3) Der sichere Betrieb von Steigleitern und Steigeisengängen sowie von Fahrtreppen und 
Fahrsteigen ist zur Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch regelmäßige Funktions-
prüfungen - insbesondere der sicherheitstechnischen Einrichtungen - zu gewährleisten. Der 
sichere Zu- und Abgang zu Fahrtreppen und Fahrsteigen ist jederzeit zu gewährleisten (siehe 
Abschnitt 4.8 Absatz 3).  

Hinweis: 
Die sicherheitstechnischen Prüfungen für Fahrtreppen und Fahrsteige erfolgen nach den 
Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung. 
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7 Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen 

7.1 Festlegen und Einrichten von Verkehrswegen  

(1) Verkehrswege auf Baustellen sind z. B. Zugänge zu Arbeitsplätzen, zu Sanitärräumen, 
zu Unterkünften oder zu Pausen- und Bereitschaftsräumen. Dazu gehören insbesondere Lauf-
stege, Treppen, Flure, Gänge, Laderampen, ortsfeste Steigleitern und Steigeisengänge sowie 
Fluchtwege.  

Hinweis: 
Nicht ortsfeste Leitern sind keine Verkehrswege im Sinne der ASR A1.8. Der Einsatz von Lei-
tern als Zugang zu/Abgang von Arbeitsplätzen wird in der TRBS 2121 Teil 2 betrachtet. 

(2) Verkehrswege auf Baustellen müssen zeitlich, räumlich und tätigkeitsbezogen festge-
legt werden. Im Zuge des Baufortschritts verändern sich häufig die Anordnung sowie die Größe 
bzw. die Abmessungen von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen. Ein Teilbereich einer Bau-
stelle kann im Zuge des Baufortschritts tätigkeitsbezogen wechselnd als Arbeitsplatz oder Ver-
kehrsweg festgelegt werden. Bei der gleichzeitigen Ausführung abgrenzbarer Arbeitsschritte 
kann ein Teilbereich einer Baustelle für Beschäftigte als Arbeitsplatz und für andere Beschäf-
tigte als Verkehrsweg festgelegt sein.  

(3) Muss ein Teilbereich eines Arbeitsplatzes zugleich als Verkehrsweg von anderen Be-
schäftigten desselben Arbeitgebers genutzt werden, so hat dieser Arbeitgeber diesen Ver-
kehrsweg zuvor festzulegen und einzurichten.  

(4) Muss ein Teilbereich eines Arbeitsplatzes zugleich Beschäftigten anderer Arbeitgeber 
als Verkehrsweg dienen, müssen sich die betroffenen Arbeitgeber hinsichtlich der Festlegung 
und Einrichtung der Verkehrswege abstimmen (§ 8 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), 
§ 6 DGUV Vorschrift 1). 

Hinweis:  
Bei der Festlegung und Einrichtung von Verkehrswegen auf Baustellen sind ggf. die Hinweise 
des Koordinators nach Baustellenverordnung (BaustellV) sowie der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan (SiGePlan) zu berücksichtigen. 

(5) Wird ein als Verkehrsweg festgelegter Bereich von anderen Beschäftigten im Rahmen 
ihres Arbeitsauftrages als Arbeitsplatz genutzt, bleiben die Anforderungen an den Verkehrs-
weg davon unberührt. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass sich die Beschäftigten in 
diesem gemeinsam genutzten Bereich nicht gegenseitig gefährden. 

7.2 Abweichende/ergänzende Anforderungen 

(1) Zwischen Verkehrswegen auf Baustellen und Böschungskanten bzw. Verbaukanten 
sind Sicherheitsabstände (gemäß DIN 4124:2012:01 „Baugruben und Gräben“) für die 
Standsicherheit einzuhalten. 

Besteht die Gefahr des Abkommens von Fahrzeugen oder mobilen Arbeitsmitteln in Richtung 
der Baugrube oder des Grabens, sind gegebenenfalls weitere Maßnahmen erforderlich (z. B. 
transportable Schutzeinrichtungen wie Anprallschutz, Rammschutz, Leitplanken). 

Für Verkehrswege in diesen Bereichen  sind gegebenenfalls Maßnahmen gegen Absturz 
gemäß ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen“ vorzusehen. 

(2) Laufstege bei Bauarbeiten müssen mindestens 0,5 m breit sein und dürfen nur bis zu 
einer Neigung von 1:1,75 (etwa 30°) verwendet werden. Sie müssen Trittleisten haben, wenn 
sie steiler als 1:5 (etwa 11°) sind. 
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(3) Abweichend von Abschnitt 4.1 Absatz 5 dürfen Abdeckungen von Öffnungen in 
Verkehrswegen auf Baustellen höchstens 5 cm über die umgebende Oberfläche hinausragen. 

(4) Abweichend von Abschnitt 4.2, Tabelle 2 beträgt die Mindestbreite der Verkehrswege 
auf Baustellen 0,60 m. In Abhängigkeit der Nutzung (z. B. Anzahl der Personen, Art der Trans-
portvorgänge) sind die Breiten der Verkehrswege anzupassen. Für Verkehrswege zu beson-
deren Arbeitsplätzen in Tunneln, Stollen und Durchpressungen gelten die Mindestabmessun-
gen aus Tabelle 5 und Abbildung 6. Auf die Regelungen der ASR A2.1 „Schutz vor Absturz 
und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ wird verwiesen. Auf die 
Regelungen der ASR A5.2 „Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen 
im Grenzbereich zum Straßenverkehr - Straßenbaustellen“ wird verwiesen. 

Tab. 5: Mindestbreite von Verkehrswegen zu besonderen Arbeitsplätzen in Tunneln, Stollen 
und Durchpressungen 

Länge [m] von Tunneln, Stollen und  
Durchpressungen 

Mindestlichtmaß (MLM) (in m) 

Kreisquerschnitt Rechteckquerschnitt 

Durchmesser Höhe Breite 

< 50 0,80 0,80 0,60 

50 - < 100 1,00 1,00 0,60 

≥ 100 1,20 1,20 0,60 

Steigschächte müssen einen freien Querschnitt von mindestens 0,70 m x 0,70 m haben. 

 
Abb. 6: Mindestlichtmaß (MLM) von Verkehrswegen in Tunneln, Stollen und Durchpressungen 

(5) Abweichend von Abschnitt 4.2 Absatz 7 darf auf Baustellen die lichte Mindesthöhe über 
Verkehrswegen von 2,00 m unterschritten werden, wenn diese aus baulichen Gegebenheiten 
nicht eingehalten werden kann. 

(6) Abweichend von Abschnitt 4.3 Absatz 3 muss bei kombiniertem Fußgänger- und 
Fahrzeugbetrieb bei Bauarbeiten im Tunnel ein Gehweg mit einem freien Mindestquerschnitt 
von 1,00 m Breite und 2,00 m Höhe vorhanden sein. Kann dieser Querschnitt aus 
bautechnischen Gründen nicht eingehalten werden, müssen - ausgenommen bei Förderung 
mit Stetigförderern - in Abständen von höchstens 50 m auffällig gekennzeichnete und 
beleuchtete Schutznischen von mindestens 1,00 m Tiefe, 1,00 m Länge und 2,00 m Höhe 
vorhanden sein und ständig freigehalten werden. Lässt sich bei Gleis- oder 
Stetigfördererbetrieb der Mindestquerschnitt für den Gehweg aus bautechnischen Gründen 
nicht einhalten, darf dessen Breite bis auf 0,50 m verringert werden. 

(7) Abweichend von Abschnitt 4.5 Absatz 4 kann bei temporären Bautreppen die 
Steigung (s) zwischen 18 cm und 25 cm betragen. Der Auftritt (a) muss mindestens 18 cm und 
die Unterschneidung (u) mindestens 3 cm groß sein. Der Steigungswinkel (α) einer temporä-
ren Bautreppe kann zwischen 30° und 55° variieren.  
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(8) Abweichend von Abschnitt 4.5 Absatz 8 müssen die Geländer- und Zwischenholme an 
Treppen, die bei Bauarbeiten genutzt werden, so ausgeführt sein, dass sie eine Einzellast in 
ungünstigster Richtung von 300 N aufnehmen können. Dabei darf die elastische Durchbiegung 
nicht mehr als 3,5 cm betragen. 

(9) Abweichend von Abschnitt 4.5 Absätze 7 und 9 genügt auf Baustellen an freiliegenden 
Treppenläufen und Podesten mit mehr als 1,00 m Absturzhöhe Seitenschutz, bestehend aus 
Geländer- und mindestens einem Zwischenholm. 

(10) Für Handläufe bei Treppen auf Baustellen bedarf es keiner ergonomischen 
Ausgestaltung des Handlaufes im Sinne von Abschnitt 4.5 Absatz 11. 

Hinweis:  
Für Handläufe aus Holz empfiehlt sich die Verwendung von gehobelten Brettern o. ä. 

(11) Abweichend von Abschnitt 4.5 Absatz 12 kann bei Treppen auf Baustellen auf die 
Abrundung der Stufenvorderkante verzichtet werden. 

 

Literaturhinweise 
Informationen der Unfallversicherungsträger 
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